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1. Teil  Einleitung 
 
Die Ausgangsfrage Berichts des betrifft die Verfahrensgerechtigkeit und den „due process“-

Grundsatz in internationalen Prozessen und mögliche Gegensätze zwischen dem anglo-

amerikanischen und kontinentalen Prozessverständnis. Die Principles of Transnational Civil 

Procedure1 haben in diesem Bereich bereits wertvolle Arbeit geleistet und können aus 

deutscher Sicht sicher als eine solide Grundlage für weitere Forschungsarbeiten dienen.2 

Angesichts dieser bereits vorhandenen und international gut abgestimmten Vorgaben befassen 

sich die folgenden Überlegungen eher mit spezielleren Fragestellungen. Im ersten Teil soll 

versucht werden, aus den ca. 10 Jahren des Aufbaus eines Europäischen Justizraumes ein 

kritische Resümee zu ziehen und Punkte zu benennen, in denen –  auf globaler Ebene – Fehler 

vermieden werden können.  

Im Weiteren wird versucht, für die derzeit europaweit viel diskutierte Frage der Reform des 

kollektiven Rechtsschutzes die kritischen Punkte aufzuzeigen, in denen die 

Verfahrensgerechtigkeit besondere Aufmerksamkeit verdient. Sodann ist auf einzelne, eher 

allgemeine Fragestellungen einzugehen. 

 
 
2. Teil: Problematische Entwicklungen im Europäisches Zivilprozessrecht aus deutscher 

Sicht 

 

1.  Überbetonung von Gläubigerinteressen und Abstriche bei Beklagtenrechten 

Im ersten Teil soll zunächst auf die Erfahrungen mit grenzüberschreitenden Prozessen in der 

Europäischen Union eingegangen werden. Die hier in den letzten Jahren verabschiedeten 

Verordnungen und die Erfahrungen damit sind zwar auf den Europäischen Justizraum 

zugeschnitten und daher von einer besonders engen Kooperation gekennzeichnet. Aus ihnen 
                                                 
1 Abgedruckt in RabelsZ 69(2005), 341 ff; ausführlich hierzu Stürner RabelsZ 69 (2005), 201 ff.  
2 Hierzu Stadler, Festschrift Beys, Athen 2009, 1365 ff. 



lassen sich aber auch Lehren ableiten für die darüber hinaus gehende Frage des „fair trial“ in 

internationalen Verfahren generell.  

 

Für die Europäische Union ist zunächst hervorzuheben, dass die europäischen Verordnungen 

im Bereich des Zivilprozessrechts seit dem Jahr 2000 konsequent darauf ausgerichtet sind, die 

Durchsetzung von Ansprüchen und Forderungen effektiver, vor allem aber schneller zu 

gestalten. Dabei wird jedoch nicht immer die gebotene Balance zwischen Gläubiger- und 

Schuldnerrechten gehalten, vielmehr stehen teilweise einseitig die Gläubigerinteressen im 

Vordergrund und es haben sich in den letzten 10 Jahre erhebliche und bedenkliche Abstriche 

hinsichtlich der Rechte des Beklagten ergeben. Dies geht insgesamt zu Lasten der 

Verfahrensgerechtigkeit und des „due process“.  

 

a) Abschaffung des Exequaturverfahrens 

Die Entwicklungslinie sei hier nur kurz aufgezeigt: Während unter dem EuGVÜ und der 

ersten Fassung der EuGVVO von 2001 noch erstinstanzlich im Exequaturverfahren die 

Anerkennungsversagungsgründe von Amts wegen zu prüfen waren, wurde dies mit der ersten 

Reform der EuGVVO ins Rechtsbehelfsverfahren verschoben (Art. 41, 45, 34, 35 EuGVVO). 

Das Schutzregime zugunsten des Beklagten, insbesondere die Prüfung der Zustellung und 

einer etwaigen ordre-public-Widrigkeit, hat sich damit verlagert und hängt davon ab, dass der 

Beklagte überhaupt ein Rechtsmittel einlegt. Gleichzeitig wurde sein Schutz weiter 

beschnitten, indem bei der Vollstreckbarerklärung von Versäumnisurteilen nicht mehr die 

Ordnungsgemäßheit der Zustellung geprüft wird, sondern nur noch ihre Rechtzeitigkeit. Hier 

lassen sich nur noch mühsam gravierende Zustellungsmängel unter die (dann fehlende) 

Rechtzeitigkeit subsumieren, um den Beklagten vor einer Verletzung seines rechtlichen 

Gehörs zu bewahren.3 Gleichzeitig mutet ihm Art. 34 Nr. 1 EuGVVO zu, alle Rechtsmittel im 

Ursprungsstaat auszuschöpfen, obwohl er vielleicht infolge massiver Verfahrensfehler das 

Vertrauen in die Justiz des Forumstaates verloren hat.  

 

Im Rahmen der EuVTVO wurde das Exequaturverfahren für „unbestrittene Geldforderungen“ 

komplett abgeschafft und durch ein sehr umstrittenes Bestätigungsverfahren im Urteilsstaat 

ersetzt.4 Hierbei ist vor allem die Einbeziehung von Versäumnisurteilen in den 

                                                 
3  Dies wird jedoch teilweise durchaus als Fortschritt begrüßt, s. etwa Schack, Internationales Zivilprozessrecht, 
4. Aufl., Rz. 845 ff mit Nachw.  
4 Krit. hierzu u.a. Kohler, Systemwechsel im europäischen Anerkennungsrecht, in: Systemwechsel im 
europäischen Kollisionsrecht, Baur/Mansel (Hrsg.), München 2002, 147 ff; ders., Von der EuGVVO zum 
Europäischen Vollstreckungstitel, in: Reichelt/Rechberger (Hrsg), Europäisches Kollisionsrecht, Wien 2004, 63 



Anwendungsbereich der Verordnung zu rügen, denn damit wird erneut das rechtliche Gehör 

des Beklagten gefährdet. Das Bestätigungsverfahren ist in vielen Mitgliedstaaten ein 

Verfahren der „Selbstkontrolle“, bei dem das Ursprungsgericht selbst prüft, ob es – etwa im 

Hinblick auf Zustellung und Belehrung - richtig gehandelt hat. Das Aufdecken von Fehlern ist 

daher nicht besonders wahrscheinlich. Die Mindestvorschriften über die Zustellung des 

verfahrenseinleitenden Schriftstückes in Art. 13, 14 der EuVTVO bieten keinen wirklichen 

Schutz (s. etwa Art. 13 I lit b, 2. Var. „unberechtigte Weigerung“ genügt für 

Zustellungsnachweis; Art. 14 lit. f und e)5. Auch der Verbraucherschutz ist in der 

Säumnissituation nicht gewährleistet. Zwar darf eine Bestätigung eigentlich nicht erfolgen, 

wenn ein Verstoß gegen Verbrauchergerichtssstände (Art. 15 ff EuGVVO) vorliegt (so Art. 6 

I lit d EuVTVO). Allerdings kann das Ursprungsgericht die Verbrauchereigenschaft oft gar 

nicht prüfen, wenn der Beklagte sich nicht einlässt, sondern wird sich auf die Behauptungen 

des Klägers verlassen. Damit ist entgegen der Intention der Art. 15 ff EuGVVO für den 

Verbraucher eine Obliegenheit geschaffen, sich doch vor einem unzuständigen Gericht zur 

Wehr setzen zu müssen.  

 

Als unzureichend mussten bis zur Reform der Europäischen Zustellungsverordnung 2007 

auch die Regelungen über die Sprache angesehen werden, in denen der Beklagte die 

Klageschrift und Belehrungen nach der EuVTVO erhielt. Aufgrund der reichlich 

missglückten Regelung der Art. 8, 14 EuZustVO war (und ist) nicht gewährleistet, dass der 

Beklagte Klage und Belehrungen in einer ihm verständlichen Sprache erhielt.6 Erst mit der 

Reform der EuZustVO 2007 ist nun sichergestellt, dass der Beklagte wenigstens das 

Belehrungsformular über die Zurückweisung der Zustellung in seiner Sprache erhält.  

 

In den nachfolgenden Verordnungen über ein europäisches Mahnverfahren, über 

Unterhaltsforderungen und über Bagatellforderungen ist jeweils das Exequaturverfahren 

abgeschafft und ebenso auch das noch in der EuVTVO enthaltene Bestätigungsverfahren. 

Hier wird also der Schutz des Beklagten gegen fehlerhafte Zustellungen und gegen ordre 

                                                                                                                                                         
ff; Rauscher, Der Europäische Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderungen, GRP-Praxis 2004; Stadler, 
Kritische Anmerkungen zum Europäischen Vollstreckungstitel, RIW 2004, 801 ff; dies., IPRax 2004 , 2 ff; 
Oberhammer, Der Europäische Vollstreckungstitel: Rechtspolitischere Ziele und Methoden, Jurist. Blätter 2006, 
477 ff; Rauscher /Pabst, Europ. Zivilprozessrecht, 2. Aufl., Einl. EG-VollstrTitelVO Rn. 1): „Der 
Beklagtenschutz wird so jedenfalls erheblich eingeschränkt und geschwächt.“ 
5 Hierzu ausführlich Klumpp, Die Zustellungsformen der Verordnung (EG) 805/2004 zur Einführung eines 
europäischen Vollstreckungstitels, Peter Lang, 2008,  zB S. 163 ff, 193 ff. 
6 Hierzu schon Lindacher, Europäisches Zustellungsrecht, ZZP 114 (2001), 179 ff; Stadler IPRax 2001, 514 ff.; 
Rösler/Siepmann, NJW 2006, 475 ff.; Bajons, Internationale Zustellung und Recht auf Verteidigung, Festschr. 
Schütze, 1999, 49 ff. 



public-widrige Entscheidungen im Vollstreckungsstaat komplett aufgegeben. Wie gefährlich 

dies ist, zeigt die jüngste Entscheidung des Bundesgerichtshofs7 zu einem Statusverfahren 

verbunden mit Unterhaltsforderungen gegen den nichtehelichen Vater vor polnischen 

Gerichten.8  

 

Der deutsche Gesetzgeber versucht dort, wo es kein Exequaturverfahren mehr gibt, großzügig 

den Weg einer Vollstreckungsgegenklage für bestimmte Einwendungen zu eröffnen (§§ 1086, 

1096, 1109 Abs. 2 ZPO). Dies ist begrüßenswert, allerdings wird die Europarechtskonformität 

der Regelungen erheblich angezweifelt.9 Auch insoweit wird behauptet, der Schuldner müsse 

sich mit Einwendungen gegen den Titel ausschließlich an den Urteilsstaat und seine Gerichte 

wenden. 

 

Im Rahmen der gegenwärtig geplanten Reform der EuGVVO wird erneut über die völlige 

Abschaffung des Exequatur-Verfahrens diskutiert10, übrig bleiben wird möglicherweise nur 

eine Kontrolle im Urteilsstaat. Dies ist im Hinblick auf folgende Punkte nicht akzeptabel11: 

(1) Die zu Grunde liegende Prämisse der EU von der Gleichwertigkeit des Rechtsschutzes in 

allen Mitgliedstaaten der EU und dem „wechselseitigen Vertrauen“ ist nur politisches 

Postulat, geht aber an der Realität vorbei. Man muss nur in die Berichte der Eu-

Kommission über die Korruption in den Mitgliedsstaaten Bulgarien und Rumänien zu 

schauen, um zu erkennen, dass es keinesfalls der Verfahrensgerechtigkeit entspricht, 

Urteile aus diesen Staaten ohne weitere Kontrolle vollstrecken zu müssen. Im Übrigen sei 

– jenseits konkreter Verfahrensfehler – für die unterschiedliche Ausgestaltung der 

Verfahrensgrundrechte auch in den Kern-Staaten der EU hier erneut auf den Fall 

Krombach verwiesen. 

(2) Selbst wenn man die Prämisse der EU-Kommission von der Gleichwertigkeit des 

Rechtsschutzes akzeptiert, wird ignoriert, dass grenzüberschreitende Verfahren immer 

                                                 
7 BGH NJW 2009, 3306. 
8 Hier war der deutsche Beklagte – ohne dass die Mutter des klagenden Kindes irgendwie am Verfahren beteiligt 
war - letztlich nur auf Grund einer Aussage vom Hörensagen der Großmutter des Klägers und unter Ignorieren 
des Antrags des Beklagten auf Einholung eines Sachverständigengutachtens als Vater des minderjährigen 
Klägers festgestellt und zu Unterhaltszahlungen verurteilt worden. Eine Vollstreckung gegen ihn in Deutschland 
konnte nur vermieden werden, weil der Fall – hinsichtlich der Unterhaltspflichten - noch nach der EuGVVO zu 
beurteilen war. Art. 34 Nr. 1 EuGVVO erlaubte hier die Verletzung des rechtlichen Gehörs noch im 
Vollstreckungsstaat zu rügen. 
9 Halfmeier IPRax 2007, 381, 385 f; Hess IPRax 2008, 25, 28f ; Rauscher/Pabst, Europäisches Zivilprozess-
recht, Art. 20 EG-Vollstreckungstitel VO, Rz. 36. 
10 Hess/Pfeiffer/Schlosser, The Brussels I Regulation 44 72001 – Application and Enforcement in the EU; 
(„Heidelberg Report“), 2008, Rn. 478-497; Schlosser IPrax 2010, 101; Sensburg GPR 2010, 158 f; 
Beaumont/Johnson IPRax 2010, 105. 
11 Offenbar eher aufgeschlossen Linke/Hau, Internationales Zivilprozessrecht, 2010 Rn. 512 f. 



fehleranfälliger sind als rein nationale Verfahren. Dies gilt schon wegen der 

vergleichsweise komplizierten Zustellungsregeln. Daher bedarf es auch weiterhin 

besonderer Kontrollmechanismen im Vollstreckungsstaat im Interesse des 

Beklagtenschutzes. 

 

Die vergleichsweise einseitige Ausrichtung an den Gläubigerinteressen zeigt sich auch in der 

Ausgestaltung des Europäischen Mahnverfahrens. Hier hat man den Schuldnerschutz auf ein 

absolutes Minimum reduziert, indem weder eine Schlüssigkeitsprüfung des Antrags 

stattfindet, noch der Antragsteller Beweismittel vorlegen muss; dem Antragsgegner bleibt nur 

eine einmalige Chance der Gegenwehr.12 Die Verordnung lädt dabei in zwei Punkten 

geradezu zum Missbrauch ein. Im deutschen Mahnverfahren hat man in §  688 Abs. 2 ZPO 

ausdrücklich sittenwidrige Verbraucherkredite vom Anwendungsbereich ausgenommen. Hier 

hatte man in den 1970er Jahren schlechte Erfahrungen mit Gläubigerbanken gemacht, die das 

Mahnverfahren missbrauchten, um nicht bestehende Forderungen gegen potentiell passive 

Schuldner durchzusetzen. Eine entsprechende Einschränkung enthält die Europäische 

Mahnverordnung nicht. In einem weitern Punkt ergibt sich eine Abweichung vom deutschen 

Recht: Nach § 696 ZPO geht das Mahnverfahren bei Widerspruch des Schuldners 

automatisch in ein streitiges Verfahren über. Damit trägt der Antragsteller von Anfang an ein 

– je nach Streitwert - nicht unerhebliches Prozessrisiko und wird sich überlegen, ob seine 

Forderung gerichtlicher Prüfung stand hält. Das mag bisweilen zu Recht von der Nutzung des 

Mahnverfahrens abhalten. Das Europäische Mahnverfahren sieht demgegenüber vor, dass der 

Antragsteller von Anfang erklären kann, dass ein Übergang ins streitige Verfahren nicht 

stattfinden soll, falls sich der Schuldner zur Wehr setzt (Art. 7 IV EuMVVO). Dies kann man 

geradezu als Einladung verstehen, dubiose Ansprüche auf diesem Wege geltend zu machen. 

 

b) Sprachproblem 

Die EU hat viele Jahre ignoriert, dass die Vielsprachigkeit in Europa ein echtes 

Prozesshindernis darstellt und daher besonderer Aufmerksamkeit bedarf. Mit der EuZuStVO 

hat man – einseitig im Interesse des Gläubigers – den Grundsatz, dass der Kläger bzw. das 

Gericht grundsätzlich dafür sorgen muss, dass der Beklagte das verfahrenseinleitende 

Schriftstück in seiner eigenen Sprache erhält, dem Effizienzgedanken geopfert. Die Regelung 

in Art. 8 EuZustVO, die mit dem kaum handhabbaren Kriterium arbeitet, ob der Empfänger 

                                                 
12 Krit. zum Europäischen Mahnverfahren Kormann, Das neue Europäische Mahnverfahren im Vergleich zu den 
Mahnverfahren in Deutschland und Österreich, Diss. Passau 2007 mit Bespr. Stadler ZPP 2010, S. 111 - 115. 



eine fremde Sprache „versteht“, bereitet in der Praxis große Probleme.13 Maßstäbe, 

insbesondere für Unternehmen, zum Sprachverständnis sind nicht entwickelt. Die Reform von 

2007, die wenigstens eine verständliche Belehrung über das Zurückweisungsrecht vorsieht, 

kann nur die schlimmsten Folgen mildern. Weitaus akzeptabler erscheint der Vorschlag in den 

Principles of Transnational Civil Procedure (Principle 5.2), grundsätzlich eine Übersetzung 

des verfahrenseinleitenden Schriftstückes in die Sprache des gewöhnlichen Aufenthaltsortes 

des Beklagten vorzunehmen. Zu diesem Prinzip sollte man grundsätzlich zurückkehren. Auch 

die Lösung in der EU, die nunmehr ein nachträgliches Übersenden einer Übersetzung erlaubt, 

erscheint keine geeignete Lösung. Damit wird nur Unsicherheit über die Wirksamkeit der 

Zustellung und ihren Zeitpunkt geschaffen (s. die notwendige Folgeregelung in Art 8 III, 9 

EuZustVO) und der zunächst intendierte Zeit- und Kostenvorteil wieder vergeben. 

 

c) Fazit 

Der kurze Abriss zeigt: 

- Das Europäische Prozessrecht hat kontinuierlich den Schutz des Beklagten zugunsten 

einer schnelleren und günstigeren Rechtsdurchsetzung des Klägers zurückgefahren. 

Leitbild war dabei häufig der sich im Recht befindliche Gläubiger, der sich einem 

Schuldner gegenüber sieht, der lediglich nicht leisten kann oder will und daher auf 

Verzögerung aus ist. Vernachlässigt wurden Konstellationen, in denen Gläubiger die 

Tücken des grenzüberschreitenden Verfahrens missbrauchen, um gegenüber weniger 

versierten Beklagten Forderungen durchzusetzen, die im schlimmsten Fall nur 

erfunden sind. 

- Das Europäische Prozessrecht hat die prozessuale Initiativlast Schritt für Schritt zu 

lasten des Beklagten verschoben. Er muss schon bei der Zustellung darauf achten, dass 

er rechtzeitig von seinem Zurückweisungsrecht Gebrauch macht, wenn er die Sprache 

nicht versteht; andernfalls muss er sich auf eigene Kosten eine Übersetzung 

beschaffen. Er muss im Säumnisfall alle Rechtsmittel im Urteilsstaat ausschöpfen und 

im noch verbleibenden Exequaturverfahren hängt sein Schutz ebenfalls von seinen 

Rechtsbehelfen ab. Im Mahnverfahren hat er nur eine einmalige Chance, den 

Vollstreckungstitel abzuwehren. Als Verbraucher muss er sich sicherheitshalber auch 

vor unzuständigen Gerichten verteidigen und auf seine Verbrauchereigenschaft 

ausdrücklich hinweisen, um nicht „unter die Räder“ der Europäischen 

Vollstreckungstitelverordnung zu kommen. 

                                                 
13 Krit. hierzu Rauscher/Heiderhoff, Europäisches Zivilprozessrecht, 2. Aufl., Art. 8 EG-ZustellVO Rn. 1 ff. 



 

Für die Fragestellung des Weltkongresses lässt sich daher aus m.E. folgendes ableiten: 

 

Für alle grenzüberschreitenden Verfahren hat sich erwiesen, dass die Zustellung von Klage 

(oder Urteil) Probleme bereitet. Dies ist jedoch eine Schlüsselstelle für ein faires Verfahren, 

denn dabei geht es um nicht weniger als das Grundrecht des Beklagten auf rechtliches Gehör 

– die wesentliche Ausprägung des „due process“-Gedankens. Ihr muss daher besondere 

Aufmerksamkeit gewidmet werden. Im Europäischen Justizraum haben gerade in diesem 

Punkt die Beklagtenrechte erhebliche und kontinuierliche Einschränkungen erfahren, so dass 

der Verfahrensgerechtigkeit nur noch unzureichend Rechnung getragen ist. Hier aus muss 

man folgende Lehren ziehen, die sich in den Principles of Transnational Civil Procedure 

teilweise bereits niederschlagen14: 

- Die Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstückes muss in einer Sprache 

erfolgen, die der Beklagte wirklich versteht. Um auch für juristische Personen keine 

Probleme aufzuwerfen, sollte dies die Sprache des (Wohn-)Sitzstaats oder 

gewöhnlichen Aufenthaltes sein. Hierdurch bedingte Verzögerungen und Kosten sind 

grundsätzlich hinzunehmen.  

- Ziel muss es sein, sich für grenzüberschreitende Verfahren auf bestimmte 

Zustellungsarten zu einigen und dabei auf jede Art fiktiver Zustellung zu verzichten. 

Insoweit bietet der Versuch der EuVTVO, Mindestvorschriften über die Zustellung zu 

normieren, einen richtigen Ansatz. Verallgemeinerungsfähig ist dabei der 

Grundgedanke des Art. 13 EuVTVO einer persönlichen Zustellung mit 

Empfangsnachweis. Mit den ohne Empfangsnachweis arbeitenden Zustellungsformen, 

die Art. 14 EuVTVO nennt, sollte man größte Zurückhaltung walten lassen und sie im 

internationalen Kontext nicht zulassen. 

- Anerkennungsregelungen müssen zumindest eine hinreichende Kontrolle des 

ausländischen Urteils auf gravierende Verfahrensfehler (Zustellungsfehler, ordre 

public) im Vollstreckungsstaat erlauben. Die Prüfung sollte außerhalb des 

Europäischen Justizraumes im Vollstreckungsstaat möglichst früh, in der Regel vor 

Erteilung einer Vollstreckbarerklärung, erfolgen.  

- Regelungen für grenzüberschreitende Verfahren dürfen nicht einseitig die Interessen 

des Klägers betonen und die Initiativlast zu Lasten des Beklagten verschieben. Dies 

gilt in besonderem Maße für Verbraucher, die nicht nur im Rahmen des Europäischen 
                                                 
14 Die dort aufgestellten allgemeinen Fairness-Regeln (z.B. Principle 11.1) sind mitunter sehr allgemein 
gehalten. 



Justizraumes besonderen Schutz verdienen, sondern allgemein als die „schwächere 

Partei“ anzusehen sind.15  

 

 

3. Teil 

Probleme grenzüberschreitender Verfahren  im Bereich des kollektiven Rechtsschutzes 

 

1. Gruppenklagen und Repräsentationsproblem 

Die folgenden Überlegungen befassen sich mit der speziellen Situation grenzüberschreitender 

Verfahren des kollektiven Rechtsschutzes. Sie haben bislang im Rahmen der Principles of 

Transnational Civil Procedure keine Berücksichtigung gefunden.  

 

Im Verbraucherschutz, Wettbewerbs- und Kartellrecht ergeben sich zunehmend Fälle, in 

denen Verbraucher aus mehreren Staaten durch das Verhalten eines Unternehmens geschädigt 

sind. Dies Situationen sind zwar vornehmlich in Europa anzutreffen, sind aber grundsätzlich 

auch auf einer globalen Ebene denkbar – dies gilt vor allem für das Kapitalmarkt- und 

Wettbewerbsrecht. Verfahren des kollektiven Rechtsschutzes zur effektiven und gebündelten 

Durchsetzung von Ansprüchen gegen den Verursacher stehen außerhalb des 

Verbreitungsgebietes der US-amerikanischen class action (vornehmlich USA, Kanada, 

Australien) nur in wenigen Staaten zur Verfügung. Initiativen der EU-Kommission, solche 

europaweit zu schaffen, sind noch nicht weit gediehen. Dies liegt u.a. daran, dass die 

„Kollektivierung“ der Rechtsdurchsetzung im Hinblick auf eine Verfahrensgerechtigkeit und 

den „due process“-Gedanken erhebliche Probleme aufwirft, für die bisher noch keine 

befriedigende Lösung gefunden wurde. Dabei tauchen die Fragen nach der ausgewogenen 

Verfahrensgerechtigkeit natürlich auch im rein nationalen Prozess auf, sie verschärfen sich 

jedoch typischerweise, wenn die Interessen von Gruppenmitgliedern aus mehreren Staaten zu 

berücksichtigen sind. 

 

Für Gruppenklagen wird in Deutschland mehrheitlich das US System einer opt-out class 

action abgelehnt.16 Zu Recht, denn der opt-out-Mechanismus kann allzu leicht das Recht der 

Gruppenmitglieder auf rechtliches Gehör und ihr verfassungsrechtlich garantiertes 

                                                 
15 Hier ist allerdings einzuräumen, dass Verbraucherprozesse auf globaler Ebene eher vernachlässigenswert 
erscheinen. Gleichwohl sollten sich die Überlegungen des Weltkongresses nicht wie die Principles of 
Transnational Civil Procedure auf handelsrechtliche Streitigkeiten beschränken. 
16 Vgl. mit Nachw. Stadler, Group Actions as a Remedy to Enforce Consumer Interests; in: Cafaggi/Micklitz, 
New Frontiers of Consumer Protections, Sellier, 2009, 305 ff, 317;  



Dispositionsrecht über den eigenen Anspruch verletzen, wenn sie nicht rechtzeitig über die 

anhängige Gruppenklage informiert werden. Eine solche Information ist aber bei 

Gruppenklagen mit nicht identifizierten Gruppenmitgliedern gerade in grenzüberschreitenden 

Fällen nicht zu garantieren. Sind die betroffenen Geschädigten nur nach allgemeinen Kriterien 

umschrieben (z.B. alle Verbraucher, die in einem bestimmten Zeitraum ein bestimmtes 

Produkt erworben haben), so kommt eine persönliche Information durch Zustellung der Klage 

nicht in Betracht. Print- und Funkmedien können bei europaweiter Betroffenheit nicht 

sicherstellen, dass alle Gruppenmitglieder erreicht und über die Anhängigkeit der 

Gruppenklage zuverlässig informiert werden. Dasselbe gilt für das Internet, einem Medium, 

in dem aktiv nach Informationen gesucht werden muss – man findet sie nicht „en passant“ wie 

beim Zeitunglesen! Es kann aber nicht erwartet werden, dass Verbraucher regelmäßig im 

Internet kontrollieren, ob irgendwo in Europa eine Gruppenklage anhängig ist, die ihre 

eigenen Ansprüche betrifft. Fehlt es an dieser Basisinformation, kann von dem opt-out-Recht 

kein Gebrauch gemacht werden und der Betroffene wird an ein Verfahren und an einen 

Verfahrensausgang ggf. gegen seinen Willen gebunden.  

 

Das Problem ließe sich nur lösen, wenn man für die Gruppenklage einen opt-in -Modus wählt, 

der aktive Teilnahmeerklärungen aller Gruppenmitglieder verlangt. Damit könnten solche 

Verfahren aber regelmäßig keine Bagatell- und Streuschäden erfassen, bei denen die 

Betroffenen typischerweise passiv bleiben und weder selbst klagen noch eines solche opt-in 

Erklärung abgegeben werden. In Deutschland hat man hier mit den 

Gewinnabschöpfungsklagen des Wettbewerbs- und Kartellrechts (§§ 10 UWG, §§ 33 ff 

GWB) einen richtigen Ausweg gefunden, der zwar den Kompensationsgedanken in den 

Hintergrund stellt, aber – bei richtiger Ausgestaltung – eine wirksame Prävention gegen 

rechtswidrige Marktstrategien darstellt.  

 

Auch bei Wahl eines opt-in-Modus für Gruppenklagen ist die Frage noch ungelöst, nach 

welchen Kriterien der Gruppenkläger ausgewählt werden soll. Auch wenn die 

Gruppenmitglieder sich der Prozessführung ausdrücklich anschließen müssen, gilt es 

überzeugende Regeln für die Legitimation der Repräsentation zu finden, denn häufig haben 

die Geschädigten keine große Wahl, ob sie sich dem Verfahren anschließen oder nicht. Hier 

sind verschiedene Ansätze denkbar: Wahl des Vertreters durch die Gruppenmitglieder, 



Benennung durch das Gericht, Prioritätsprinzip.17 Dabei wird man die Erfahrungen aus den 

USA berücksichtigen können, wo man vom ursprünglich geltenden Prioritätsprinzip zur 

Bestimmung des „lead plaintiff“ mehr und mehr dazu übergegangen ist, dem Gericht die 

Bestimmung nach konkreten Kriterien zu überlassen. Dabei darf nicht verkannt werden, dass 

die Legitimation des Gruppenklägers eine entscheidende Weichenstellung für die 

Ausgestaltung des weiteren Verfahren und für das „due process“-Recht der 

Gruppenmitglieder ist.  Je stärker die demokratische Legitimation des Gruppenklägers, um so 

eher kann man im folgenden Verfahren die Rechte der Gruppenmitglieder weitgehend auf 

Informationsrechte zurückfahren und ihnen eine aktive Beteiligung, etwa in Form von 

Ablehnungsrechten bei Vergleichen etc. versagen.  

 

2. Kollektiver Rechtsschutz und Rolle des Richters 

Sollte man sich zur Einführung von Gruppenklagen – auch nach dem opt-in-Modus – 

entscheiden, so erhebt sich die Frage, ob und wieweit kontrolliert werden muss, ob der 

Gruppenkläger, in dessen Prozessführung die Gruppenmitglieder grundsätzlich eingewilligt 

haben, wirklich deren Interessen vertritt. Dies gilt vor allem für den Fall eines 

Vergleichsabschlusses, aber auch in anderen Prozesssituationen. Daher wird häufig die 

Forderung erhoben, dem Prozessgericht müsse insoweit eine erweiterte Kontrollbefugnis 

zukommen. Es müsste etwa – als ultima ratio – den Gruppenkläger austauschen können und 

eine inhaltliche Angemessenheitskontrolle bei Vergleichen vornehmen. Dies kollidiert jedoch 

mit dem herkömmlichen Neutralitätsverständnis des Richters und bedarf daher noch 

gründlicher Diskussion.18 Die Erfahrungen in den USA zeigen, dass es für das Gericht 

durchaus schwierig sein kann, eine Angemessenheitskontrolle vorzunehmen. Dies gilt dort 

jedoch vornehmlich bei solchen class actions, die von vorne herein nur der Bestätigung eines 

bereits ausgehandelten Vergleichs dienen. Hier fehlen dem Gericht oft Informationen und 

Interesse für eine wirkliche Kontrolle. Für die grenzüberschreitende Anerkennung müsste 

man sich auch insoweit auf einen Mindeststandard einigen. 

 

3. Kollektiver Rechtsschutz und internationale Zuständigkeit 

Auch Zuständigkeitsvorschriften sind Ausdruck einer Verfahrensgerechtigkeit. Innerhalb der 

EU besteht seit dem EuGVÜ und heute aufgrund der EuGVVO ein fein austariertes und 

                                                 
17 Hierzu Stadler, Group Actions as a Remedy to Enforce Consumer Interests; in: Cafaggi/Micklitz, New 
Frontiers of Consumer Protections, Sellier, 2009, 305 ff, 318 ff. 
18 S. hierzu u.a. Stadler/Micklitz, in: Gabriel/Pirker-Hörmann, Massenverfahren- Reformbedarf für die ZPO?, 
Wien 2005, 111 ff. 



allgemein akzeptiertes System internationaler Zuständigkeiten. Dieses versagt jedoch derzeit, 

wenn man grenzüberschreitende Kollektivverfahren einführen möchte, bei denen Geschädigte 

aus verschiedenen Mitgliedsstaaten gemeinsam ihre Ansprüche gegen einen Beklagten 

geltend machen können. Nach der derzeitigen Rechtslage wäre dies häufig nur am Sitz des 

Beklagten möglich (Art. 2 EuGVVO). Hingegen wird ein im Wege der Kollektivklage (z.B. 

Gruppenklage) angerufenes Gericht im Gerichtsstand der unerlaubten Handlung (Erfolgsort) 

oder im Verbrauchergerichtsstand häufig nicht über alle Gruppenmitglieder und deren 

Ansprüche eine internationale Zuständigkeit haben. Dies gilt etwa dann, wenn das Verfahren 

nur am Sitz eines Teils der betroffenen Verbraucher erhoben wird oder in Deliktsfällen an 

einem von mehreren Schadensorten. Hier stellt sich also unter dem Aspekt der 

Verfahrensgerechtigkeit die Frage, ob es geboten ist, eigens für kollektive Verfahren eine 

gesonderte internationale Zuständigkeit zu schaffen, die es erlauben würde, ein Verfahren dort 

zu betreiben, ob etwa die Mehrzahl der betroffenen Verbraucher oder der Geschädigten ihren 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.19 Ein solcher Vorschlag könnte sich nicht nur 

auf den Europäischen Justizraum beschränken, sondern auch für internationale 

Zuständigkeitsregeln bedenkenswert sein. 

 

4. Kollektiver Rechtsschutz und Beklagtenschutz 

Derzeit stellt sich gerade im transatlantischen Verhältnis für US class actions immer wieder 

das Problem, wie ein beklagtes Unternehmen vor einer mehrfachen Beanspruchung in 

derselben Sache geschützt werden kann. Im Falle einer class action in den USA, zu deren 

class members auch Personen aus der EU zählen, könnten diese beispielsweise bei Abweisung 

der Klage in den USA versuchen, in einem europäischen Gerichtsstand erneut gegen den 

Beklagten vorzugehen. Dies wäre nur zu verhindern, wenn das US class action-Urteil in der 

gesamten EU anerkannt werden und seine Rechtskraft weiteren Klagen entgegen stehen 

würde. Diese Anerkennungsfrage lässt sich auch ganz allgemein stellen. Bislang ist eine 

einheitliche Beurteilung der Anerkennung noch nicht einmal in den Staaten der EU gesichert. 

Die Anerkennung von US-amerikanischen Urteilen richtet sich nach dem jeweils nationalen 

Recht – bilaterale Abkommen greifen nur in Ausnahmefällen ein. In Deutschland ist daher im 

Rahmen von § 328 ZPO etwa heftig umstritten, ob einem class action-Urteil nicht schon aus 

Gründen der Verletzung des rechtlichen Gehörs der Gruppenmitglieder wegen des opt-out-

Mechanismus die Anerkennung zu versagen ist.20 Wie uneinheitlich die Bewertung ausfällt, 

                                                 
19 Zum Ganzen bereits Stadler JZ 2009, 121 ff. 
20 Stadler JZ 2009, 121 ff; Greiner, Die Class action im amerikanischen Recht und deutscher ordre public, 1998, 
p. 185 ff; Mark EuZW 1994, 238, 240; aASchneider, Class Actions – rechtspolitische Fragen in den USA und 



haben die verschiedenen expert opinions etwa im US Royal Ahold und Vivendi-Fall gezeigt.21 

Dabei fallen nicht nur die Bewertungen in den Mitgliedstaaten unterschiedlich aus, sondern 

auch diejenigen von Gutachtern aus demselben Staat.  

 

Da inzwischen einige wenige europäische Staaten selbst opt-out-Gruppenklagen kennen (z.B. 

Dänemark, Norwegen), können diese sich kaum mehr auf eine ordre-public Widrigkeit des 

amerikanischen opt-out berufen. Anders sieht es derzeit noch in Deutschland aus. US 

Gerichte lösen das Problem nun überwiegend dadurch, dass sie europäische Geschädigte nicht 

als class members zulassen, solange nicht gesichert ist, dass in deren Heimatstaat auch das zu 

erwartende US class action Urteil anerkannt wird.22 Dies ist eine verständliche Reaktion, 

welche jedoch zu Lasten europäischer Geschädigter geht. Dies mag man als Preis dafür 

akzeptieren, dass die Anerkennung und Vollstreckung von class actions versagt werden kann, 

die auf einem opt-out-Mechanismus basieren, der im Einzelfall das rechtliche Gehör nicht 

sichern kann. Gleichwohl erscheint es dringend notwendig, dass man sich zumindest in 

Europa auf einen einheitlichen Maßstab der Anerkennung von opt-out- Gruppenklagen einigt. 

Hierbei sollte man m.E. an einem strengen Maßstab festhalten und nur solche Verfahren 

anerkennen, bei denen eine persönliche Zustellung möglich war. Das Problem hat dabei 

natürlich auch eine weltweite Dimension und zeigt, dass es durchaus sowohl im Interesse des 

Schutzes der Geschädigten als auch des Beklagten liegen kann, dass man sich auf 

Zuständigkeits- und Anerkennungsregeln einigt. 

 

5. Repräsentationsklagen von Verbänden und Organisationen 

Letztlich werden im Rahmen der europaweiten Diskussion um eine Reform des kollektiven 

Rechtsschutzes nicht nur Gruppenklagen erwogen, sondern auch Repräsentativklagen durch 

Verbände und Organisationen. Sie sollen im Interesse effektiver Rechtsdurchsetzung vor 

allem Verbraucherinteressen wahrnehmen. Zumindest mittelbar geht es hier also um die 

Verfahrensgerechtigkeit auch zugunsten der betroffenen Verbraucher. Bislang gibt es noch 

keine einheitlichen Maßstäbe in Europa, welche Verbände in solchen Situationen klagebefugt 

sein sollen. Die Unterlassungsklagen-Richtlinie der EU (98/27/EG) hat die Frage der 

                                                                                                                                                         
Anerkennung in Deutschland, 1999m, p. 106 ff; s. auch Leufgen, Kollektiver Rechtsschutz zugunsten 
geschädigter Kapitalanleger 2007, p. 142. 
21  In re Vivendi Universal S.A. Securities Litigation, 241 F.R.D. 213, 233 (S.D.N.Y. 2007);  In re Royal 
Dutch/Shell Transport Securities Litigation, 522 F. Supp. 2d 712 (U.S. District Court D. N.J., Nov. 13, 2007) 
Mankowski, Expert opinion submitted in the Royal Ahold securities litigation (2005 WL 6296826 D. Md.), sub 
28; Stürner, Expert opinion submitted in the Royal Ahold securities litigation (2005 WL 6296822 D. Md.), sub 9-
11; umfassend die Darstellung bei Pinna , Recognition and Res Judicata of US Class Action Judgments in 
European Legal Systems, 1 Erasmus Law Review 31, 36 (2008). 
22 Hoppe, Die Einbeziehung ausländischer Beteiligter in US-amerikanisch class actions, Peter Lang, 2005.  



Zuerkennung von Klagebefugnissen den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen und nur ihre 

wechselseitige Anerkennung geregelt. Die Maßstäbe in den einzelnen Staaten sind jedoch 

unterschiedlich. Gerade in Deutschland wird die Gewährung der Klagebefugnis großzügig 

gehandhabt. Daher hat Deutschland mit über 70 Meldungen zum Klageregister der EU die mit 

Abstand größte Zahl klagebefugter Einrichtungen gemeldet. Auch hier wäre es dringend 

geboten, einheitliche Mindeststandards festzulegen, die gewährleisten, dass die klagebefugten 

Einrichtungen auch wirklich in der Lage sind interessengerecht Prozesse zu führen.23 

 

4. Teil 

Probleme internationaler Verfahren außerhalb des kollektiven Rechtsschutzes 

 

1. Vermeidung von Parallelverfahren 

Parallelverfahren in derselben Sache belasten insbesondere den Beklagten. Sie können aber 

auch die Verfahrensgerechtigkeit für den Kläger in Frage stellen, wenn die Verfahren sich 

wechselseitig blockieren. Die Vermeidung von Parallelverfahren wird im anglo-

amerikanischen Bereich grundsätzlich als weniger wichtig angesehen als nach kontinental-

europäischem Verständnis. Englische und US-Gerichte behelfen sich in Missbrauchsfällen 

mit antisuit injunctions oder der Lehre vom forum non conveniens. Innerhalb der EU hat der 

Europäische Gerichtshof beiden Rechtsinstituten zu Recht die Anwendung versagt. Er hält 

richtiger Weise für antisuit injunctions daran fest, dass jedem angerufenen Gericht die 

Möglichkeit erhalten bleiben muss, selbst über seine Zuständigkeit zu entscheiden. Dies 

schließt die Entscheidung über die Wirksamkeit von Gerichtsstandsvereinbarungen und 

Schiedsklauseln ein – so zuletzt der EuGH im „Westtankers“-Fall. Im Rahmen der Reform 

der EuGVVO wird bereits diskutiert, wie man hier Abhilfe schaffen kann. Damit muss es zur 

Wahrung der Rechte der Partei, die sich auf den Standpunkt stellt, eine Gerichtstands- oder 

Schiedsvereinbarung sei unwirksam, möglich bleiben, sich an ein ihrer Meinung nach 

zuständiges (staatliches) Gericht zu wenden. Gleichwohl muss eine Lösung gefunden werden, 

die eine schnelle Beantwortung dieser Frage erlaubt. Zu erwägen wäre daher, ob nicht eine 

isolierte Feststellungsklage zuzulassen ist, die sich nur auf die Frage der wirksamen 

Gerichtsstands- oder Schiedsvereinbarung bezieht.24  

 

                                                 
23 Vgl. hierzu Cafaggi/Micklitz, in: Cafaggi/Micklitz, New Frontiers of Consumer Protections, Sellier, 2009, 422 
ff. 
24 S. hierzu auch die Vorschläge im “Heidelberg Report”, aaO Fn. 9. 



Die Diskussion in Europa zeigt überdies, dass man das Problem der Parallelverfahren nur 

bewältigen kann, wenn man sich auf Maßstäbe für die Beurteilung einigen kann, wann ein 

„Parallelverfahren“ sprich ein Verfahren mit demselben Streitgegenstand vorliegt. Für den 

Europäischen Jusitzraum bedarf es – dies scheint eine weit verbreitete Meinung zu sein – 

einer Korrektur des sehr weiten Streitgegenstandsbegriffs des Europäischen Gerichtshofs. 

Seine Rechtsprechung zu Art. 27, 28 EuGVVO und seine Lehre vom „Kernbereich“ des 

Streitsgegenstands hat dazu geführt, dass „Torpedo“-Klagen in Staaten mit langer 

Verfahrensdauer genutzt werden können, um Leistungsklagen zu hindern. Die daraus 

resultierenden Situationen werden dem „due process“-Gedanken nicht mehr gerecht. Eine 

eindeutig bessere Lösung stellt demgegenüber die Regelung in den Principles of 

Transnational Civil Procedure25 dar, die erlaubt, dass vom Prioritätsprinzip abgewichen wird, 

wenn das später angerufene Gericht zu dem Ergebnis kommt, das erste Gericht werde den Fall 

nicht „fairly, effectively and expedititiously“ erledigen.  

 

2. Zugang zu Beweismitteln 

Als eine Grundaussage der Verfahrensgerechtigkeit wird man es ansehen dürfen, dass die 

Gerichtsentscheidung in einem auf Wahrheitsermittlung ausgerichteten Verfahren ergeht. 

Allerdings sind die Mittel der Sachverhaltsaufklärung in den verschiedenen 

Prozesstraditionen bekanntlich sehr unterschiedlich, insbesondere ist die Mitwirkungspflicht 

der Parteien an der Sachverhaltsaufklärung sehr unterschiedlich ausgeprägt. Die deutsche 

Zivilprozessordnung darf dabei auch nach Einführung der neuen §§ 142 ff ZPO im Jahre 2001 

noch immer als besonders restriktiv gelten. Man hat sich nur sehr vorsichtig internationalem 

Standard angenähert. Von den Befugnissen der Parteien im pre-trial discovery Verfahren der 

USA ist man noch weit entfernt. Die Befürchtungen für den deutschen Prozess gehen dabei 

vor allem dahin, dass ein uferloser Ausforschungsbeweis zugelassen werden könnte, der 

bislang strikt abgelehnt wird. Eine Ausweitung der Mitwirkungs- und Aufklärungsbefugnisse 

der Parteien erscheint daher nur akzeptabel, wenn man gleichzeitig an den strengen 

Anforderungen des deutschen Prozessrechts hinsichtlich der Substantiierung und 

Schlüssigkeit des Vorbringens der beweisführenden Partei festhält. Die Neuregelung der §§ 

142 ff ZPO wahrt – entgegen teilweise geäußerter Befürchtungen – diesen Standard.26   

Für internationale Verfahren erscheint die in Principle 16.1 der Principles of Transnational 

Civil Procedure getroffene Regelung eine gut vertretbare Lösung, welche die grundsätzliche 

Aufklärungspflicht von Parteien und Dritten als Ausgangspunkt hat.  
                                                 
25 Principle 2.6; hierzu Stadler, Festschr. Beys, 2009, 1355 ff, 1372. 
26 BGH NJW 2007, 2989 u. 2992. 



 

Die Diskussion um die Voraussetzungen der Mitwirkungspflichten führt natürlich mitten in 

die Frage um „fact“ oder „notice pleading“. Hierbei ist allerdings inzwischen eine gewisse 

Annäherung zu verzeichnen, da der US Supreme Court27 in den letzten Jahren deutlich 

strengere Anforderungen an die Substantiierung des Klagevorbringens aufgestellt hat als dies 

bisheriger US-amerikanischer Tradition entsprach. Es scheint daher durchaus möglich, sich 

auch auf globaler Ebene auf gemeinsame (Mindest-)anforderungen zu einigen. Hier hat die 

US-amerikanische Seite auch für die Principles of Transnational Civil Procedure bereits nicht 

unerhebliche Zugeständnisse gemacht: Priniple 11.3 spricht von „reasonable details“ und 

spezifizierten Beweismittelangaben. Der europäischen „strict relevance of fact“ entspricht 

dies freilich noch nicht. Als Leitlinie müsste folgendes gelten: Kann man sich nur auf eine 

eher großzügige Handhabung des „relevancy“-Kriteriums einigen und liegt die Schwelle für 

die Mitwirkung von Parteien und Dritten damit niedriger, muss man auch in größerem Maße 

Weigerungsrechte oder Schutzmaßnahmen (z.B. für Geschäftsgeheimnisse) zugestehen.28 

 

Soweit es um eben dieses Ausmaß der Mitwirkungspflicht von Parteien und Dritten geht, 

muss man sich also – ausgehend von einer Regelung wie Principle 16.1. – auf die 

zuzulassenden Ausnahmen, dh. auf Weigerungsrechte, verständigen. Dabei ist es bislang nicht 

gelungen, einen – wenigstens europaweiten – einheitlichen Maßstab für 

Zeugnisverweigerungsrechte zu entwickeln. Sowohl das Haager Beweisübereinkommen29 als 

auch die Europäische Beweisverordnung30 gehen vom Grundsatz der Meistbegünstigung aus 

und erlauben der Beweisperson, sich entweder auf die Weigerungsrechte des Forumstaates 

oder des ersuchten Staates zu berufen. Auch den Principles of Transnational Civil Procedure31 

ist es insoweit noch nicht gelungen, gemeinsame Standards zu erarbeiten. Für die Mitwirkung 

der Prozessparteien werden die Grenzen der Mitwirkungspflichten weltweit völlig 

unterschiedlich gezogen, dies gilt etwa für Fragen der Offenbarung von 

Geschäftsgeheimnissen oder der erwarteten Befreiung von Ärzten, Therapeuthen etc. von 

Verschwiegenheitspflichten. Viele europäische Zivilprozessrechte kennen – wie das deutsche 

Recht – keine ausdrücklichen und förmlichen Weigerungsrechte der Parteien, sondern 

überlassen die Beurteilung der verweigerten Mitwirkung der Beweiswürdigung im Einzelfall. 

                                                 
27 Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544 (2007); Ashcroft v. Iqbal, 129 S.Ct. 1937 (2009). 
28 S. bereits Stadler, Festschr. Beys, 2009 Athen, S. 1365ff, 1369/1370. 
29 Art. 11 Haager Beweisübereinkommen. 
30 Art. 14 EuBeweisVO. 
31 S. dort Principle 18.1, krit. hierzu Waterstraat, ALI/Unidroit Principles and Rules of Transnational Civil 
Procedure, Diss. Augsburg 2005, S. 175:  



Zumindest innerhalb der Europäischen Union wäre es notwendig, sich für 

grenzüberschreitende Fälle auf einheitliche Standards zu einigen, um die 

Sachverhaltsaufklärung über die Grenze nicht unnötig zu erschweren. Dabei sollte man nicht 

nur für Dritte, sondern auch für Parteien versuchen, feste Regeln aufzustellen. Dies müssten –

wie aufgezeigt – in Abhängigkeit davon formuliert werden, wie streng die Voraussetzungen 

für den Eintritt in die Beweisaufnahme ausgestaltet werden. 

 

 

 


